
u Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz,
Umwelt und Verkehr am 24.09.2013

Die nächste Sitzung des Ausschusses für Klima -
schutz, Umwelt und Verkehr des Landkreises
Starn berg findet statt am Dienstag, 24.09.2013
um 14:30 Uhr im großen Sitzungssaal des Land -
ratsamtes Starnberg

– Tagesordnung –

I.    Öffentliche Sitzung

1.   Aufstockung eines Zuschusses an den Bund
Naturschutz in Bayern e. V. - und den Landes -
bund für Vogelschutz in Bayern e. V.

     
2.   Kreisstraße STA 3; Gehweganschluss im Be -

reich der Bahnüberführung Königswiesen; 
Planungen zum Neubau der Eisenbahnüber -
führung und zum Ausbau der Ortsdurchfahrt
Königswiesen

     
3.   ÖPNV im Landkreis; Antrag der Fraktion der

SPD im Landkreis Starnberg vom 12.03.2013
- Attraktivität des ÖPNV steigern - MVV Tarif -
reform für ein einfaches, modernes und faires
Tarifsystem

     
4.   Verschiedenes
     
II.  Nicht öffentliche Sitzung

Amtsblatt für den Landkreis Starnberg
35. Ausgabe vom 18. September 2013

u Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66
Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt Starnberg hat am 11.09.2013
eine Baugenehmigung für den Endausbau der
Drive-Spur auf den Grundstücke

 erteilt. 

Öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Be -
lange werden durch das geplante Vorhaben und
dessen zugelassenen Befreiungen nicht verletzt. 

Rechtsbehelfsbelehrung  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem
Bayerischen Verwaltungsgericht München in 80005
München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, schriftlich oder
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge -
schäfts stelle dieses Gerichts erhoben werden.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten
(Frei staat Bayern) und den Gegenstand des
Klage begehrens be zeich nen und soll einen be -
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen an -
gegeben, der angefochtene Bescheid soll in Ur -
schrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der
Klage und allen Schrift sät zen sollen Abschriften für
die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die
Zustellung des Bescheides mit dem Tag der Be -
kanntmachung als bewirkt gilt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6
BayBO).

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur
Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom
22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das Wider spruchs -
verfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft.
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Be -
scheid Widerspruch einzulegen. Die Klageerhe -
bung in elektronischer Form (z.B. durch E-Mail) ist
unzulässig. Kraft Bundesrechts ist bei Rechts schutz -
anträgen zum Verwaltungsgericht seit 01.07.2004
grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrich-
ten. 

Der Vorgangsakt zur Baugenehmigung kann im
Landratsamt Starnberg – Kreisbauamt – nach
vorheriger telefonischer Anmeldung (08151/148-
441) im Zimmer 272 eingesehen werden.

u Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66
Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt Starnberg hat am 11.09.2013 eine
Baugenehmigung für eine Gastraum erwei terung
und Fassadenneugestaltung für das bestehende

 mit Errichtung zu sätzlicher
Werbeanlagen auf den 

 erteilt. 

des „Verband Wohnen im Kreis Starnberg“
vom 15.07.2013

2.  Großmodernisierungen 2014
     a) Gauting, Bergmoserstr. 27 + 29
     b) Herrsching, Lessingstr. 7 + 9
     c) Tutzing, Kellerwiese 3

3.  Vorläufiges Instandhaltungs- und Moderni sie -
rungs programm 2014

     Ausschreibung in 2013

4.  Verschiedenes

II.  Nicht öffentlicher Teil

Starnberg, den 18.09.2013

Verband Wohnen im Kreis Starnberg –
Brigitte Servatius, Verbandsvorsitzende, 
1. Bürgermeisterin

Öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche
Belange werden durch das geplante Vorhaben und
dessen zugelassenen Befreiungen nicht verletzt. 

Rechtsbehelfsbelehrung  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem
Bayerischen Verwaltungsgericht München in 80005
München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, schriftlich oder
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge -
schäfts stelle dieses Gerichts erhoben werden.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten
(Freistaat Bayern) und den Gegenstand des
Klage begehrens be zeich nen und soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen an -
gegeben, der angefochtene Bescheid soll in Ur -
schrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der
Klage und allen Schrift sät zen sollen Abschriften für
die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die
Zustellung des Bescheides mit dem Tag der
Bekanntmachung als bewirkt gilt (Art. 66 Abs. 2
Satz 6 BayBO).

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur
Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom
22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das Wider spruchs -
verfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft.
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen
Bescheid Widerspruch einzulegen. Die Klageer -
hebung in elektronischer Form (z.B. durch E-Mail)
ist unzulässig. Kraft Bundesrechts ist bei Rechts -
schutzanträgen zum Verwaltungsgericht seit
01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss
zu entrichten.

Der Vorgangsakt zur Baugenehmigung kann im
Landratsamt Starnberg – Kreisbauamt – nach
vorheriger telefonischer Anmeldung (08151/148-
441) im Zimmer 272 eingesehen werden.

Landratsamt Starnberg – Karl Roth, Landrat

Bekanntmachung des „Verband Wohnen im
Kreis Starnberg“

u 9. Verbandsausschuss-Sitzung am
23.09.2013

Die nächste Sitzung des Verbandsausschusses
des „Verband Wohnen“ findet am Montag, dem
23.09.2013 um 9.00 Uhr, im Sitzungssaal des
„Verband Wohnen“ (Dachgeschoss), Grad -
straße 2 a statt. Die Sitzung ist öffentlich.

– Tagesordnung –

I.   Öffentlicher Teil

1.  Genehmigung der Sitzungsniederschrift (öffent-
licher Teil) der 8. Verbandsausschuss-Sitzung
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Kostenlose Beratung und Hilfe für Familien, 
Eltern paare, Jugendliche und Kinder.
Alle Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht.
Telefon 08151 148 - 388
www.lk-starnberg.de / kijufa
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg
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